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Eidgenössisches Departement des Innern  
Generalsekretariat   
2017 P 16.4169 Inklusives Arbeitsumfeld im Lichte der Digitalisierung 

(Pascale Bruderer Wyss) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht zu verfassen zu den 
Chancen und Risiken, welche die fortschreitende Digitalisierung und Automatisie-
rung mit sich bringt betreffend die berufliche Inklusion von Menschen mit Behinde-
rung. Im Bericht soll aufgezeigt werden, mit welchen Massnahmen die Chancen bes-
ser genutzt und die Risiken besser abgesichert werden können. 

Postulatsbericht vom 27. März 2024 «Inklusives Arbeitsumfeld im Lichte der Digita-
lisierung». 

Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen 
Abschreibung.   
2022 M 21.4346 Forschung und klinische Versuche mit nichtkommerziellen 

Medizinprodukten fördern und nicht behindern. Anpassung 
von Gebühren und Auflagen ist dringend 
(Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit Nationalrat) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird beauftragt, das Ausführungsrecht zum Heil-
mittelgesetz, insbesondere zu den Artikeln 4 bis 9, anzupassen, damit die nicht-kom-
merzielle klinische Forschung gefördert wird. Die aufwändigen Auflagen und die 
Tarife für die nicht-kommerziellen Versuche sind anzupassen, damit sie nicht weiter 
dazu führen, dass wichtige Forschungsvorhaben gar nicht erst gestartet werden kön-
nen. 

Seit dem 1. Juli 2024 kann für akademische klinische Versuche, die nicht durch 
kommerzielle Drittmittel finanziert werden, eine Gebührenreduktion gemäss Arti-
kel 12 der Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über seine Gebühren 
(SR 812.214.5) beantragt werden. Die Gebühren für die Bearbeitung von Gesuchen 
und Meldungen im Rahmen von solchen nichtkommerziellen klinischen Versuchen 
werden um 80 Prozent reduziert (abrufbar unter: www.swissmedic.ch > News & Up-
dates > Allgemeine Mitteilungen > Gebührenreduktion für nicht kommerziell finan-
zierte klinische Versuche). 

Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Ab-
schreibung.  


